
 

 

Einladung zu unserem Seminar 
 
 

 „Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen“ 
Erwerb der Eignung und Qualifikation des Verantwortlichen 

für die Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen 
 
 

Termin/Ort: Samstag, den 25.01.20 von 9.00 bis 16.30 Uhr 
 im großen Sitzungssaal des Innungshauses. 
 

Referenten:  Rainer Hummel, Rechtsexperte 
 Heinz A. Kirchhof, Absicherungsexperte 
  

Veranstalter: Straßen- und Tiefbau-Innung Köln-Bonn 
 Emil-Hoffmann-Str. 7, 50996 Köln 
 

Gebühren:   Die Gebühr für das Seminar beträgt 110,00 €  
 pro Person. Darin sind Getränke und ein Mittagsimbiss 

enthalten. 
 

Rückantwort: Ihre Rückantwort erbitten wir bis zum 08.01.20 
  
 

Rückantwort an Fax-Nr.: 02236/67402 
 
Anmeldung zu dem Seminar: 
„Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen“ 

 
Zur korrekten Übernahme in die Teilnahmebescheinigung bitten wir Sie, 
den/die Namen der Teilnehmer in Druckbuchstaben zu schreiben.  
 
Name/Vorname: 
 

1.________________________________________________ 
 
 
2.________________________________________________ 
 
 
3.________________________________________________ 

 
 
 
__________________________ 
Datum/Firmenstempel/Unterschrift 

Straßen- und Tiefbau-Innung Köln-Bonn 
Emil-Hoffmann-Straße 7   50996 Köln 

Straßen- und Tiefbau-Innung 
Köln-Bonn 

 

Körperschaft des öffentlichen Rechts 

 

              

 

Emil-Hoffmann-Straße 7 
50996 Köln 

 

Telefon: (0 22 36) 6 53 60 

Telefax: (0 22 36) 6 74 02 
e-mail@strassenbauer-innung-koeln.de 

www.strassenundtiefbauinnung.koeln 
 

Sparkasse KölnBonn 
BIC: COLSDE33 

IBAN: DE63 3705 0198 1017 9126 25 
Volksbank Köln Bonn eG 

BIC: GENODED1BRS 
IBAN: DE61 3806 0186 4500 8250 10 

 

Obermeister 
Manfred Hemmersbach 

 

Geschäftsführerin 
Bettina Dietrich 

 
 



Seminar 
 

„Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen“ 
Erwerb der Eignung und Qualifikation des Verantwortlichen für 

die Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen 
 

Nach den zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen für Sicherungsarbei-
ten an Arbeitsstellen an Straßen (ZTV-SA 97) sollen vom Bieter mit dem An-
gebot auch Nachweise für die Eignung und Qualifikation des benannten Ver-
antwortlichen für die Sicherung von Arbeitsstellen verlangt werden. Inzwi-
schen fordern die meisten Auftraggeber einen solchen Nachweis, den Sie bzw. 
einer Ihrer Mitarbeiter mit dem Besuch unseres Seminars erwerben können. 
Die neue arbeitsschutzrechtliche Vorschrift „ASR A5.2 Straßenbaustellen“, die 
derzeit für einigen Wirbel sorgt und Unsicherheit bei Behörden und Unterneh-
men hervorruft, wird ebenfalls angesprochen. 
 

Sollten Ihre Mitarbeiter bereits an früheren Seminaren in unserem Hause teil-
genommen haben, eignet sich das jetzige Seminar auch zur Auffrischung der 
Kenntnisse. Eine Nachschulung ist zurzeit noch keine Pflicht. Allerdings fordern 
einzelne Kommunen inzwischen von ihren Auftragnehmern die Vorlage von 
Seminarbescheinigungen, die nicht älter als fünf Jahre sind. 
 

Der Seminarinhalt im Einzelnen: 
 

 Einführung in das Seminar 
 Mängel, Risiken, Ursachen, Folgen 

 Verkehrszeichen 
Anbringung und Aufstellung 

 Gesetzliche Grundlagen 
 Verantwortung und Haftung 

 Verkehrseinrichtungen 
Warnleuchten 

 Planung 
 Durchführung 

Warnfahnen 
Leitmale und bauliche  
Leitelemente 
Warnposten 

  Verkehrsführung 
 

Alle Teilnehmer erhalten eine für alle Auftraggeber gültige Teilnahmebeschei-
nigung. 
 

Wichtiger Hinweis: 
Unter Umständen kann dieses Seminar über einen sogenannten Bildungscheck 
mit 50 % der Kosten bezuschusst werden. Voraussetzung ist jedoch, dass der 
Kostenträger, also in der Regel der Betrieb oder der Mitarbeiter, vor der Se-
minaranmeldung ein Beratungsgespräch führt. Dies geht entweder bei der 
Handwerkskammer zu Köln (Frau Ute Smania, Telefon: 0221-2022 250 oder 
Herrn Stefan Schmitz, Telefon: 0228-6047 962) oder bei einer der regionalen 
Beratungsstellen. Genauere Informationen dazu finden Sie im Internet unter: 
https://www.weiterbildungsberatung.nrw/foerderung/bildungssch
eck 
https://www.weiterbildungsberatung.nrw/ 
 
Beachten Sie bitte, dass der Bildungsscheck vor der offiziellen Seminaranmel-
dung beantragt werden muss. 
Reichen Sie den Bildungsscheck mit Ihrer Anmeldung bei uns ein. Wir berück-
sichtigen diesen dann als Gutschrift und beantragen eine Kostenerstattung bei 
der Bezirksregierung. 

https://www.weiterbildungsberatung.nrw/foerderung/bildungsscheck
https://www.weiterbildungsberatung.nrw/foerderung/bildungsscheck
https://www.weiterbildungsberatung.nrw/

